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RS OGH 1984/10/10 3Ob106/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1984

Norm

EO §352

Rechtssatz

Ein den Schätzwert übersteigender Ausrufpreis aber darf nur mit Zustimmung aller Parteien bestimmt werden, weil

ein solcher Vorgang zur Vereitelung der Versteigerung führen könnte.

Entscheidungstexte

3 Ob 106/84
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